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B e k a n n t g a b e  
an den Ortsrat Barmke 

 

Wahlprüfungsverfahren zur Ortsratswahl Barmke am 11.09.11 
 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 15.09.2011 das endgültige 
Wahlergebnis der Gemeindewahl in der Stadt Helmstedt und der Ortsratswahlen in den 
Ortschaften Emmerstedt und Barmke festgestellt. 
 
Die Wahlergebnisse sind ab dem 20.09.2011 in den amtlichen Aushangkästen öffentlich 
bekannt gemacht worden. Der Landkreis Helmstedt wurde hiervon in Kenntnis gesetzt. 
 
Herr Stefan Reinhold hat als Bewerber für einen Sitz im Ortsrat Barmke bereits am 
15.09.2011 Wahleinspruch gegen die Feststellung des Ergebnisses der Ortsratswahl 
Barmke eingelegt. Der Rat der Stadt Helmstedt hat als zuständiges Organ in seiner Sitzung 
am 03.11.2011 im Rahmen des Wahlprüfungsverfahrens diesen Wahleinspruch als 
unbegründet zurückgewiesen und die Wahl für gültig befunden. 
 
Wahleinsprüche haben gem. § 46 Abs. 4 NKWG keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
gez. Junglas 
 
 
 


